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4. eine geringere Strafe auszusprechen ist, Zusatz
strafen oder andere Maßnahmen aufzuheben 
sind;

5. das angefochtene Urteil nur hinsichtlich der Ent
scheidung über die Auslagen des Verfahrens 
oder den geltend gemachten Schadensersatzan
spruch abzuändern ist;

6. die Kassation nur die Urteilsgründe betrifft.

Anmerkung: Vgl. auch Ziff.3. des PrBOG vom 
8.4.1981 zur Kassation von Strafbefehlen (abgcdr. 
als Anm. nach §311 StPO).

(2) Betrifft die Kassation eine zweitinstanzliche 
Entscheidung, kann das Kassationsgericht selbst ent
scheiden, wenn ohne weitere Sachaufklärung zugun
sten des Angeklagten zu erkennen, das Rechtsmittel 
als unzulässig zu verwerfen oder als unbegründet zu
rückzuweisen ist.
(3) ln anderen Fällen ist die Sache an das Gericht, 
dessen Urteil aufgehoben wird, oder an ein benach
bartes Gericht gleicher Ordnung oder an das sachlich 
zuständige Gericht zurückzuverweisen.
(4) Bei der Aufhebung von Beschlüssen, die nicht 
einem Urteil gleich stehen, kann das Kassationsge
richt auf der Grundlage der tatsächlichen Feststel
lungen die in der Sache erforderlichen Maßnahmen 
selbst treffen.

§ 323
Veröffentlichung
Das Kassationsgericht soll auf Veröffentlichung des 
freisprechenden Urteils erkennen, wenn das aufge
hobene Urteil veröffentlicht war. Die Veröffentli
chung kann angeordnet werden, wenn sich eine we
sentliche Veränderung im Schuld- und Strafaus
spruch ergeben hat und das aufgehobende Urteil ver
öffentlicht war.

Siebentes Kapitel 
Wiederaufnahme
eines durch rechtskräftige Entscheidung 
abgeschlossenen Verfahrens

§ 328
Voraussetzungen
(1) Ein durch rechtskräftige Entscheidung abge
schlossenes Verfahren kann wieder aufgenommen 
werden,
1. wenn Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht 

werden, die dem Gericht zur Zeit der Entschei
dung nicht bekannt waren und die allein oder in 
Verbindung mit den früher erhobenen Beweisen 
eine andere Entscheidung zu begründen geeignet 
sind;

§ 324 
Weisung
Das Kassationsgericht kann bei Zurückverweisung 
Weisungen mit bindender Kraft erteilen.

§ 325
Wirkung auf Mitverurteilte
Wird das Urteil zugunsten eines Angeklagten wegen 
Verletzung des Gesetzes aufgehoben und erstreckt 
sich das Urteil, soweit es aufgehoben wird, noch auf 
andere Angeklagte, wird das Urteil auch zugunsten 
dieser Angeklagten aufgehoben oder abgeändert.

§ 326
Fortdauer oder Aussetzung
der Verwirklichung von Maßnahmen
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
(1) Die Verwirklichung von Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit, auf die durch das mit 
der Kassation angegriffene Urteil erkannt worden 
ist, dauert auch nach Aufhebung des Urteils bis zum 
Erlaß des neuen rechtskräftigen Urteils an.
(2) Wurde ein Kassationsantrag zugunsten des Ver
urteilten gestellt oder das angegriffene Urteil zugun
sten des Verurteilten vom Kassationsgericht aufge
hoben, kann das Oberste Gericht mit Zustimmung 
des Generalstaatsanwalts, das Bezirksgericht mit 
Zustimmung des Staatsanwalts des Bezirkes die Ver
wirklichung der im angegriffenen Urteil erkannten 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
aussetzen. Falls der Präsident des Obersten Gerichts 
oder der Direktor des Bezirksgerichts den Kassa
tionsantrag gestellt hat, ist dessen Zustimmung er
forderlich.

§ 327
Anrechnung einer bisher vollzogenen 
Strafe mit Freiheitsentzug
Die bereits vollzogene Strafe mit Freiheitsentzug ist 
im neuen Sachurteil in voller Flöhe anzurechnen.

2. wenn in dem Verfahren ein Richter oder Staats
anwalt mitgewirkt hat, der sich in dieser Sache 
einer Rechtsbeugung schuldig gemacht hat, die 
auf die Entscheidung Einfluß gehabt haben kann.

(2) Die Wiederaufnahme des Verfahrens ist ausge
schlossen, wenn der Angeklagte freigesprochen 
wurde und seit der Rechtskraft des Urteils fünf Jahre 
vergangen sind.
(3) Für die Wiederaufnahme eines durch rechtskräf
tigen gerichtlichen Strafbefehl abgeschlossenen Vcr-
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